
 

 

 

Textgegenüberstellung (Kunsttext)1 
 
 

Entwurf - Stand: 16.03.2023 
 

Gesetz 
über eine Änderung des Schulerhaltungsgesetzes 

LGBl.Nr. 32/1998, 45/2000, 28/2002, 37/2006, 63/2012, 44/2013, 4/2014, 59/2014, 77/2016, 78/2017, 
82/2017, 45/2018, 17/2020, 91/2020, 50/2021, 83/2021, 2/2022, 42/2022 
 
[…] 

1. Abschnitt 
Öffentliche Pflichtschulen 

[…] 

§ 8 
Polytechnische Schulen 

(1) Öffentliche Polytechnische Schulen – im Folgenden Polytechnische Schulen genannt – haben in 
jenen Gebieten zu bestehen, wo voraussichtlich 40 schulpflichtige Kinder im neunten Schuljahr ihrer 
allgemeinen Schulpflicht, soweit sie diese nicht anderweitig erfüllen, im Umkreis von einer Gehstunde 
wohnen. Sofern geeignete Massenbeförderungsmittel zur Verfügung stehen, kann bei Ermittlung der 
erforderlichen Schülerzahl diese Entfernung so weit vergrößert werden, als den Schulpflichtigen der 
Schulweg noch zumutbar ist. 

(2) Polytechnische Schulen können sowohl als selbständige Schule als auch im organisatorischen 
Zusammenhang mit Volksschulen, Mittelschulen oder Sonderschulen bestehen. 

§ 9 
Berufsschulen 

(1) Öffentliche Berufsschulen haben in solcher Zahl und in solchen Gebieten zu bestehen, dass nach 
Möglichkeit alle der Berufsschulpflicht unterliegenden Personen eine ihrem Lehrberuf entsprechende 
Berufsschule bei einem ihnen nach den örtlichen und Verkehrsverhältnissen zumutbaren Schulweg 
besuchen können, sofern für den Besuch einer solchen Berufsschule voraussichtlich ständig mindestens 
90 Schüler eines Lehrberufes oder einer Lehrberufsgruppe vorhanden sind. 

(2) Nach Maßgabe des Bedarfes sind im Abs. 1 genannte Berufsschulen entweder als ganzjährige 
Berufsschulen oder, erforderlichenfalls unter Angliederung eines Schülerheimes, als lehrgangsmäßige 
Berufsschulen oder als saisonmäßige Berufsschulen zu führen. 

(3) Wenn die Voraussetzungen für das Bestehen einer öffentlichen Berufsschule für einen Lehrberuf 
oder eine Lehrberufsgruppe nicht gegeben sind, können unter Bedachtnahme auf eine für die 
Schulführung erforderliche Mindestschülerzahl Berufsschulklassen für bestimmte Lehrberufe oder 
Lehrberufsgruppen einer anderen öffentlichen Berufsschule angeschlossen werden. 

(4) Öffentliche Berufsschulen, an welchen der Unterricht für Pflegeassistenzberufe erfolgt, können 
für den Unterricht in fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichtsgegenständen auch Räume und 
Einrichtungen von Schulen nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz des Bundes nutzen. Die 
Regelungen des § 14 finden keine Anwendung. 

§ 10 
Errichtungsbewilligung 

(1) Die Errichtung öffentlicher Pflichtschulen bedarf der Bewilligung der Bildungsdirektion. 

(2) Die Errichtungsbewilligung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 und 3 
vorliegen und die beabsichtigte Lage der Schule im Hinblick auf die Siedlungs- und Verkehrsverhältnisse 
den schulischen Erfordernissen entspricht. 

§ 11 
Bestimmung als ganztägige Schule 

                                                 
1 Die beabsichtigten Änderungen sind im Korrekturmodus ersichtlich gemacht. 



  

 

(1) Unter der Bestimmung einer Volksschule, Mittelschule, Sonderschule oder einer Polytechnischen 
Schule als ganztägige Schule ist die Festlegung zu verstehen, an der Schule einen Unterrichtsteil und 
einen Betreuungsteil anzubieten. 

(2) Die Bestimmung als ganztägige Schule darf nur vorgenommen werden, wenn 
 a) die stellenplanmäßigen und sonstigen personellen Voraussetzungen für die Betreuung der 

Schüler gegeben sind, 
 b) die Schule nach der räumlichen und sonstigen Ausstattung geeignet ist, 
 c) mindestens sieben Schüler für den Betreuungsteil angemeldet sind. 

(3) Liegen für den Betreuungsteil an einer Schule mindestens 15 Anmeldungen vor, hat der 
gesetzliche Schulerhalter die Schule als ganztägige Schule zu bestimmen; unter Bedachtnahme auf die 
räumlichen Voraussetzungen kann auch eine andere allgemein bildende Pflichtschule bestimmt werden, 
an der die angemeldeten Schüler an einer schul- oder schulartenübergreifenden Tagesbetreuung 
teilnehmen können. Bei sonstigem Nichtzustandekommen einer schulischen Tagesbetreuung auch bei 
schulartenübergreifender Führung besteht eine entsprechende Verpflichtung bereits ab zwölf 
Anmeldungen. Die Verpflichtung besteht nicht, wenn durch außerschulische Angebote die 
Tagesbetreuung der Schüler gesichert ist. 

(4) Die Bestimmung als ganztägige Schule bedarf der Bewilligung der Bildungsdirektion; ihr hat 
eine Anhörung der Erziehungsberechtigten und der Lehrpersonen voranzugehen. Das Ergebnis der 
Anhörung ist mit dem Antrag auf Erteilung der Bewilligung der Bildungsdirektion vorzulegen. Der 
Antrag ist bis spätestens 1. Juni vor Beginn jenes Schuljahres einzubringen, ab dem die Schule als 
ganztägige Schule geführt werden soll. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen nach 
Abs. 2 gegeben sind. 

§ 12 
Erhaltung öffentlicher Pflichtschulen 

(1) Unter der Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule ist zu verstehen: 
 a) die Bereitstellung und Instandhaltung der Schulgebäude und der übrigen Schulliegenschaften, 

deren Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, soweit es sich nicht um Räumlichkeiten für 
Wohnzwecke handelt, die Anschaffung und Instandhaltung der Schuleinrichtung und der 
Lehrmittel, die Deckung des sonstigen Sachaufwandes sowie die Beistellung des zur Betreuung 
der Schulgebäude und der übrigen Schulliegenschaften allenfalls erforderlichen Hilfspersonals; 

 b) bei ganztägigen Schulen auch die Vorsorge für die Verpflegung der Schüler und die Beistellung 
der für den Freizeitteil erforderlichen Lehrer, Erzieher, Erzieher für die Lernhilfe, 
Freizeitpädagogen oder sonst qualifizierten Personen; 

 c) bei Schulclustern auch die Beistellung des für die administrative Unterstützung des 
Schulclusterleiters erforderlichen Verwaltungspersonals, soweit es sich dabei nicht um Lehrer 
handelt. 

(2) Zu den Schulliegenschaften zählen insbesondere die Schulgebäude und die zur Schule 
gehörenden Nebengebäude, Turn- und Spielplätze, Pausenhöfe, Schulgärten, Schulwerkstätten und 
Lehrküchen, die im Schulgebäude selbst oder in einem Nebengebäude der Schule untergebrachten 
Wohnungen für das Lehr- und Hilfspersonal. 

(3) Erzieher, Erzieher für die Lernhilfe, Freizeitpädagogen und sonst qualifizierte Personen nach 
Abs. 1 lit. b dürfen nur dann im Freizeitteil Dienst versehen, wenn sie verlässlich sind. Als verlässlich gilt 
eine Person nicht, wenn sie wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung oder wegen einer strafbaren Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung von 
einem ordentlichen Gericht verurteilt worden ist und diese Verurteilung weder getilgt worden ist noch der 
beschränkten Auskunft nach dem Tilgungsgesetz 1972 oder vergleichbaren Vorschriften eines anderen 
Staates unterliegt. 

(4) Zur Beurteilung der Verlässlichkeit ist vor dem Dienstantritt eine Strafregisterauskunft durch den 
Schulerhalter einzuholen. Von Unionsbürgern sind jene Nachweise betreffend die Verlässlichkeit 
anzuerkennen, die ihnen von einer zuständigen Behörde ihres Herkunftsmitgliedstaates ausgestellt 
worden sind. Werden dort solche Nachweise nicht ausgestellt, kann der Nachweis der Verlässlichkeit 
durch eine eidesstattliche Erklärung, ist eine solche in dem betreffenden Mitgliedstaat nicht vorgesehen, 
durch eine feierliche Erklärung vor einer zuständigen Stelle dieses Staates erfolgen. Die Nachweise 
dürfen zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei Monate sein.  



  

 

(5) Abs. 4 gilt sinngemäß für Nachweise, die in Drittstaaten oder für Drittstaatsangehörige 
ausgestellt worden sind, soweit diese nach dem Recht der Europäischen Union oder aufgrund eines 
Staatsvertrages gleichzustellen sind. 

(6) Soweit dies nicht nach Abs. 1 Aufgabe des gesetzlichen Schulerhalters ist, obliegt die Beistellung 
der erforderlichen Lehrer dem Land. Für die Kosten des daraus entstehenden Personalaufwandes hat das 
Land insoweit aufzukommen, als diese Kosten nicht vom Bund zu tragen sind. 

§ 13 
Bauliche Gestaltung und Einrichtung 

(1) Die öffentlichen Pflichtschulen haben hinsichtlich ihrer Lage, baulichen Gestaltung und 
Einrichtung den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene zu entsprechen und müssen die 
aufgrund des Lehrplanes erforderlichen Lehrmittel aufweisen. Schulen, die von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf besucht werden, haben hinsichtlich ihrer Ausstattung auch den 
besonderen Bedürfnissen dieser Kinder zu entsprechen. 

(2) In jeder Schule ist eine der Anzahl der Klassen entsprechende Zahl von Unterrichtsräumen und 
Nebenräumen in ausreichender Größe einzurichten. 

(3) Die Volksschulen, Mittelschulen und Sonderschulen sowie die Polytechnischen Schulen und 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen sind mit einem Turn- und Spielplatz und nach Bedarf mit einer 
Lehrküche, einer Schulwerkstätte, einem Handarbeitsraum für Mädchen, einem Zeichensaal, einem 
Musikzimmer, einem Lehrmittelzimmer und einem Schulgarten auszustatten. Nach Tunlichkeit ist bei 
Volks- und Sonderschulen, Polytechnischen Schulen und lehrgangsmäßigen Berufsschulen überdies ein 
Turnsaal vorzusehen. Die Mittelschulen müssen mit einem Turnsaal ausgestattet sein, es sei denn, dass in 
angemessener Entfernung ein geeigneter Turnsaal zur Verfügung steht. Bei Polytechnischen Schulen 
sowie bei Berufsschulen müssen die für den praktischen Unterricht erforderlichen Lehrwerkstätten, 
Lehrküchen und Unterrichtsräume vorhanden sein. Ganztägige Schulen müssen überdies mit den für die 
Betreuung und Verpflegung der Schüler erforderlichen Räumen ausgestattet sein. 

(4) Als staatliche Symbole sind in jeder Schule ein Bild des Bundespräsidenten und in jedem 
Klassenraum das Bundes- und Landeswappen anzubringen. Überdies ist in allen Klassenräumen ein 
Kreuz anzubringen. 

(5) Inner- oder außerhalb des Schulgebäudes können für den Schulleiter und die Lehrer sowie für 
den Schulwart Wohnungen vorgesehen werden. 

(6) Welche Erfordernisse im Einzelnen vorliegen müssen, damit eine öffentliche Pflichtschule 
hinsichtlich ihrer Lage, baulichen Gestaltung, Einrichtung und Ausstattung den vorstehenden 
Bestimmungen entspricht, hat die Bildungsdirektion nach Anhörung der Landesregierung, der 
bestehenden Interessenvertretung der Vorarlberger Gemeinden (Vorarlberger Gemeindeverband) und 
hinsichtlich der Berufsschulen auch nach Anhörung der entsprechenden gesetzlichen Berufsvertretungen 
unter Bedachtnahme auf die Erfahrungen der technischen Wissenschaften durch Verordnung zu regeln. 

§ 14 
Schulrechtliche Bewilligung baulicher Maßnahmen oder der Verwendung 

(1) Die Erstellung, Erweiterung oder bauliche Umgestaltung eines Pflichtschulgebäudes oder 
sonstiger Schulliegenschaften bedarf – unbeschadet sonstiger Erfordernisse nach anderen 
Rechtsvorschriften – der Bewilligung der Bildungsdirektion. Dies gilt auch für die Verwendung von 
Gebäuden, einzelnen Räumen oder sonstigen Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen für schulische 
Zwecke. 

(2) Die Bewilligung ist nach Anhörung der zum Investitionsaufwand (§ 20 Abs. 3) 
beitragspflichtigen oder voraussichtlich beitragspflichtigen Gemeinden zu erteilen, wenn die 
beabsichtigten baulichen Maßnahmen den Vorschriften über die Schulerhaltung entsprechen und auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der zum Investitionsaufwand beitragspflichtigen oder voraussichtlich 
beitragspflichtigen Gemeinden Bedacht nehmen. 

(3) Vor Erteilung der schulrechtlichen Bewilligung der baulichen Maßnahme kann die 
Bildungsdirektion auf Antrag oder von Amts wegen feststellen, ob ein Grundstück für die Erstellung oder 
Erweiterung eines Pflichtschulgebäudes oder sonstiger Schulliegenschaften geeignet ist. 

(4) Die Fertigstellung von nach Abs. 1 bewilligten baulichen Maßnahmen ist der Bildungsdirektion 
unverzüglich anzuzeigen. Diese hat die Verwendung zu Schulzwecken vorläufig zu untersagen, wenn die 
baulichen Maßnahmen nicht entsprechend der nach Abs. 1 erteilten Bewilligung ausgeführt wurden. 



  

 

§ 15 
Widmung 

Nach Rechtskraft der schulrechtlichen Bewilligung gemäß § 14 dürfen die in Betracht kommenden 
Baulichkeiten und Liegenschaften – soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt – nur mehr für 
Schulzwecke verwendet werden. 

§ 16 
Mitverwendung für schulfremde Zwecke 

(1) Eine wenn auch nur vorübergehende Mitverwendung von Gebäuden oder sonstigen 
Liegenschaften einer öffentlichen Pflichtschule für schulfremde Zwecke ist – von Katastrophenfällen 
abgesehen – nur zulässig, wenn durch die Verwendung der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird; dies ist 
jedenfalls dann nicht der Fall, wenn Betreuungsangebote in den Ferienzeiten erfolgen. Dabei ist einer 
Verwendung für Zwecke der Weiterbildung, der Wissenschaft, der Kunst, der Heimatpflege und des 
Sports Vorrang vor einer Verwendung für andere Zwecke zu geben. 

(2) Die Entscheidung über eine Mitverwendung nach Abs. 1 obliegt dem gesetzlichen Schulerhalter. 
Dieser hat vor seiner Entscheidung den Schulleiter zu hören. 

(3) Der gesetzliche Schulerhalter kann für die Schulraumüberlassung ein angemessenes Entgelt 
einheben. 

(4) Der gesetzliche Schulerhalter kann die Entscheidung über alle oder bestimmte Arten von 
Mitverwendungen nach Abs. 1 dem Schulleiter übertragen. 

(5) Der gesetzliche Schulerhalter kann die Entscheidung über die Verwendung der gemäß Abs. 3 
eingehobenen Entgelte dem Schulleiter übertragen. Das Gleiche gilt für Einnahmen aus Werbung. Die 
Entgelte hat der Schulleiter vorrangig für die Deckung der dem Schulerhalter entstandenen Mehrausgaben 
zu verwenden. Danach verbleibende Überschüsse sind zweckgebunden für Zwecke der Schule zu 
verwenden. 

§ 17 
Schulsprengel 

(1) Für jede öffentliche Pflichtschule hat ein Schulsprengel zu bestehen. Der Schulsprengel kann für 
Mittelschulen und Sonderschulen – unbeschadet der die Schulpflicht regelnden Vorschriften – in einen 
Pflicht- und in einen Berechtigungssprengel geteilt werden. 

(1a) Abweichend von Abs. 1 können gesondert festgelegt werden: 
 a) Schulsprengel für Vorschulklassen an Volksschulen; 
 b) Berechtigungssprengel für Volksschulen und Klassen von Volksschulen, an denen gemäß  

§ 16 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes des Bundes die Verwendung von Englisch als 
Unterrichtssprache angeordnet wurde; 

 cb) Berechtigungssprengel für Mittelschulen und Klassen von Mittelschulen, die unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen, oder sportlichen oder englischsprachigen Ausbildung (mit 
musischem, oder sportlichem oder englischsprachigem Schwerpunkt) geführt werden sowie für 
Mittelschulen und Klassen von Mittelschulen, an denen gemäß § 16 Abs. 3 des 
Schulunterrichtsgesetzes des Bundes die Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache 
angeordnet wurde; 

 dc) Berechtigungssprengel für Sonderschulklassen oder Berufsschulklassen, die einer anderen 
öffentlichen Pflichtschule angeschlossen sind. 

(1b) Abweichend von Abs. 1 kann für mehrere oder alle Schulen derselben Schulart ein 
gemeinsamer Schulsprengel festgelegt werden, wenn in einer Gemeinde oder im Gebiet eines 
Gemeindeverbandes mehrere Schulen derselben Schulart bestehen. 

(2) Der Pflichtsprengel (wo kein Berechtigungssprengel festgelegt ist, der Schulsprengel) ist jenes 
Gebiet, innerhalb dessen die nach der Schulart in Betracht kommenden und zum Sprengel gehörigen 
Schulpflichtigen zum Besuch der Schule verpflichtet sind, sofern sie ihrer Schulpflicht nicht anderweitig 
nachkommen. 

(3) Der Berechtigungssprengel ist jenes Gebiet, innerhalb dessen die nach der Schulart in Betracht 
kommenden und zum Sprengel gehörigen Schulpflichtigen zum Besuch der Schule berechtigt sind. 



  

 

§ 18 
Festsetzung der Schulsprengel 

(1) Die Festsetzung (Bildung, Änderung und Aufhebung) der Schulsprengel hat durch Verordnung 
der Bildungsdirektion zu erfolgen. Die Bildungsdirektion hat vor Erlassung der Verordnung die 
Landesregierung, die betroffenen gesetzlichen Schulerhalter und Gemeinden und hinsichtlich der 
Berufsschulen auch die entsprechenden gesetzlichen Berufsvertretungen zu hören. 

(2) Die Schulsprengel sind so abzugrenzen, dass 
 a) den Schulpflichtigen ein regelmäßiger Schulbesuch ermöglicht wird, 
 b) für den gesetzlichen Schulerhalter keine unnötigen Belastungen eintreten, 
 c) die Schulsprengel allenfalls bestehender Sonderschulklassen oder Berufsschulklassen 

entsprechend berücksichtigt werden und 
 d) hinsichtlich gesonderter Vorschulklassen an Volksschulen darauf Bedacht genommen wird, dass 

der Schulweg zumutbar ist, und dass die Voraussetzungen für die Einrichtung der 
Vorschulklassen nach dem Pflichtschulorganisationsgesetz voraussichtlich ständig vorliegen. 

Gemeinden oder Gemeindeteile dürfen in den Schulsprengel einer Schule, deren gesetzlicher 
Schulerhalter eine andere Gemeinde ist, nur einbezogen werden, soweit dies zur Erleichterung des 
Schulbesuches zweckmäßig ist. 

(3) Folgende Schulsprengel müssen lückenlos aneinander grenzen: 
 a) Schulsprengel der Volksschulen, ausgenommen die Berechtigungssprengel für Volksschulen und 

Klassen von Volksschulen, an denen gemäß § 16 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes des Bundes 
die Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache angeordnet wurde; 

 b) Berechtigungssprengel der Mittelschulen, ausgenommen die gesonderten Berechtigungssprengel 
für Mittelschulen und Klassen von Mittelschulen mit musischem, oder sportlichem oder 
englischsprachigem Schwerpunkt sowie für Mittelschulen und Klassen von Mittelschulen, an 
denen gemäß § 16 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes des Bundes die Verwendung von Englisch 
als Unterrichtssprache angeordnet wurde; 

 c) Schulsprengel der Polytechnischen Schulen; 
 d) Berechtigungssprengel der einzelnen Arten der Sonderschulen; 
 e) Schulsprengel der für die einzelnen Lehrberufe in Betracht kommenden Berufsschulen. 

(4) Sofern für Kinder derselben Behinderungsart nur eine Landes-Sonderschule besteht, ist als 
Schulsprengel dieser Schule das gesamte Landesgebiet mit Ausnahme der Schulsprengel allenfalls 
bestehender gleichartiger Sonderschulen (Sonderschulklassen) der Gemeinden festzusetzen. Der 
Schulsprengel für Sonderschulen (Sonderschulklassen) an Krankenanstalten ist auf das Gebiet der Anstalt 
zu beschränken, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist. 

(5) Wenn sich ein Schulsprengel auf das Gebiet eines anderen Bundeslandes erstrecken soll oder 
wenn das Land Vorarlberg oder Teile desselben in den Schulsprengel einer in einem anderen Bundesland 
gelegenen Schule einbezogen werden sollen, hat die Landesregierung vor Festsetzung des Schulsprengels 
durch die Bildungsdirektion die erforderlichen Vereinbarungen mit diesen Bundesländern zu treffen. 

§ 18a 
Sprengelangehörigkeit 

(1) Sprengelangehörig sind jene Schulpflichtigen, die im Schulsprengel, wenn auch nur zum Zwecke 
des Schulbesuches, wohnen. Bei Lehrlingen ist statt des Wohnortes der Betriebsstandort, bei mehreren 
Betriebsstätten die im Lehrvertrag als Hauptbetriebsstätte genannte Betriebsstätte maßgeblich. 

(2) Zur Erzielung einer ausgewogenen Schulorganisation oder zur besseren Ausnützung des 
Schulraumes können einzelne Schulpflichtige von der Bildungsdirektion einer in der gleichen Gemeinde 
gelegenen Schule eines benachbarten Schulsprengels zugewiesen werden. Die Zuweisung erfolgt auf 
Antrag des gesetzlichen Schulerhalters oder von Amts wegen nach seiner Anhörung. Bei der Zuweisung 
ist auf den Schulweg sowie auf die familiären Verhältnisse der Schulpflichtigen Rücksicht zu nehmen. 
Die einer Schule zugewiesenen Schüler gelten als dem Sprengel dieser Schule angehörend. 

(3) Jeder Schulpflichtige ist in die Schule aufzunehmen, die für ihn nach der Schulart in Betracht 
kommt und deren Schulsprengel (Pflicht- oder Berechtigungssprengel) er angehört. Ein Schulpflichtiger 
kann in eine Berufsschule, deren Schulsprengel er nicht angehört, aufgenommen werden, wenn der 
Lehrberechtigte dies beantragt und wenn dadurch der Personalaufwand nicht erhöht wird. 



  

 

(4) Die Aufnahme eines dem Schulsprengel nicht angehörigen Schulpflichtigen kann, außer in den 
Fällen des § 20 Abs. 5 lit. b, vom gesetzlichen Schulerhalter der um die Aufnahme ersuchten Schule 
verweigert werden.  

(5) Wenn mehrere Schulen einen gemeinsamen Schulsprengel haben (§ 17 Abs. 1b), so bestimmt der 
gesetzliche Schulerhalter, in welche dieser Schulen die Schulpflichtigen aufzunehmen sind. Dabei ist auf 
die räumlichen und personellen Verhältnisse an den Schulen sowie auf den Schulweg und auf die 
familiären Verhältnisse der Schulpflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

(6) Den Schulpflichtigen sind jene Personen gleichzuhalten, die nach den die Schulpflicht regelnden 
Vorschriften zum freiwilligen Besuch einer Pflichtschule berechtigt sind. 

[…] 

5. Abschnitt 
Verfahrens- und Schlussbestimmungen 

§ 40 
Inkrafttretensbestimmung zur Novelle LGBl.Nr. 2/2022 

Das Gesetz über eine Änderung des Schulerhaltungsgesetzes, LGBl.Nr. 2/2022, tritt am 
1. September 2021 in Kraft. 

§ 41 
Inkrafttretensbestimmung zur Novelle LGBl.Nr. xx/2023 

Die Änderungen der §§ 17 und 18 durch LGBl.Nr. xx/2023 treten am 1. September 2023 in Kraft. 

 


